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Kapitel 1: Einleitung und Untersuchungsgegenstand 
 
A. Einführung und Problemstellung 
 
I. Allgemein 
Als Public Viewing bezeichnet man im anglo-amerikanischen Raum die öffentliche 
Aufbahrung von Toten.1 Verinnerlicht man sich dazu die Bilder von tausenden, in 
den deutschen Nationalfarben bemalten und feiernden Menschen, dürften zumin-
dest Bewohner des nordamerikanischen Kontinents irritiert sein. 2007 in den Du-
den aufgenommen, bezeichnet Public Viewing hierzulande jedoch keine Leichen-
schau, sondern das gemeinsame Sichansehen besonderer gesellschaftlicher Ereig-
nisse auf Großbildleinwänden im Freien.2 Um Begriffsirritationen zu vermeiden, 
verwendet der europäische Fußballverband UEFA3 seit 2012 den Begriff des „Pub-
lic Screenings“, dem öffentlichen Wahrnehmbar-machen einer Fernsehsendung auf 
einem Bildschirm. Unabhängig von der Begriffswahl, handelt es sich vorwiegend 
um die öffentliche Wiedergabe einer Liveübertragung von Sportveranstaltungen 
wie der Fußballweltmeisterschaft (Fußball-WM) und anderer sportlicher Events. 
Aber auch sportfremde mediale Ereignisse, angefangen beim Eurovision Song Con-
test über die Hochzeit des europäischen Hochadels bis hin zum sonntäglichen Tat-
ort, sind Gegenstand von Public-Viewing-Veranstaltungen. Diese Form des Be-
trachtens in der Gemeinschaft in Straßencafés, Einkaufszentren, Gaststätten oder 
eigens dafür errichteten „Fanmeilen“4 erlebte ihren bisherigen Höhepunkt während 
der Fußball-WM 2006 in Deutschland. Obgleich der Begriff des Public Viewings 
noch ein sehr junger ist, stellt das gemeinsame Ansehen von Großveranstaltungen 
im Kollektiv jedoch keine Neu- oder Modeerscheinung dar. Bereits 70 Jahre früher 
erfolgte im Rahmen der Olympischen Sommerspiele 1936 in Deutschland die erste 
Liveübertragung von Fernsehbildern. Zu diesem Anlass wurden 25 „Fernsehstu-
ben“ in Berlin und Umgebung eingerichtet, in denen die Berliner Bevölkerung die 
Olympiade gemeinsam vor dem Fernseher verfolgen konnte.5 Es handelte sich um 
eine frühe Form des Public Viewings.  
 
Nachdem im Jahr 1958 deutsche Kinobetreiber in sogenannten „Aktualitätenkinos“ 
anlässlich der gerade stattfindenden Fußballweltmeisterschaft in Schweden einzel-
ne WM-Spiele gegen Zahlung eines Eintrittsgeldes zeigten, kam es zur ersten juris-
tischen Auseinandersetzung mit dem Thema. Die ausstrahlende Fernsehanstalt sah 
sich durch die Kinobetreiber in ihren Rechten verletzt und setzte sich mit einer 
Unterlassungsklage gegen diese zur Wehr. Der BGH stellte daraufhin in seiner 
AKI-Entscheidung6 vom 27.02.1962 erstmals wesentliche Grundsätze für das Public 
Viewing auf. Mit Erlass des Urheberrechtsgesetzes im Jahr 1965 reagierte auch der 

                                                           
1 Junker/Grobe, Der Anglizismen-Index, S. 196. 
2 Duden, Dt. Universalwörterbuch, Public Viewing. 
3 Union des Associations Européennes de Football, Sitz in Nyon (Schweiz). 
4 Von der Gesellschaft für deutsche Sprache e.V. als Wort des Jahres 2006 ausgezeichnet. 
5 Stuiber, Medien in Deutschland. Band 2.1, S. 178. 
6 BGH, GRUR 1962, 470 ff. – AKI. 
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Gesetzgeber auf die Problematik und räumte den Sendeunternehmen mit § 87 I Nr. 
3 UrhG ein eigenes gesetzliches Leistungsschutzrecht auf öffentliches Wahrnehm-
barmachen ihrer Funksendungen ein. 
 
II. Anlass der Untersuchung 
Trotz der Etablierung von Sportbars in den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts, in 
denen die Spiele der Nationalmannschaft und bereits seit 1991 über den Pay-TV-
Sender Premiere7 auch die Spiele der deutschen Fußball-Bundesliga live übertra-
gen wurden, blieb es in Deutschland lange ruhig um das Thema. Erst im Jahr 2006 
rückte eine rechtliche Würdigung von Public Viewings im Rahmen der in Deutsch-
land stattfindenden Fußballweltmeisterschaft wieder in den Fokus. Aufgrund zu 
hoher Nachfrage im Vergleich zu den vorhandenen Tickets entschloss sich der 
Fußballweltverband FIFA8, in den zwölf WM-Städten Großbildleinwände aufstel-
len zu lassen, über die die Spiele der Endrunde live verfolgt werden konnten. Auf 
diesen FIFA-Fanfesten sollte eine stadionähnliche Atmosphäre entstehen. Das 
Konzept hatte Erfolg und so verfolgten allein auf der Fanmeile in Berlin über eine 
Million Zuschauer das Weltmeisterschaftsfinale zwischen Frankreich und Italien. 
Aber auch außerhalb der FIFA-Fanfeste entwickelte sich ein wahrer Public-
Viewing-„Hype“, der neben der Rolle Deutschlands als Gastgeberland, nicht zu-
letzt auch den technischen Neuerungen und Preisnachlässen bei Fernsehgeräten und 
Videoprojektoren geschuldet war. Hörsäle wurden umfunktioniert, Gastwirte kauf-
ten sich neue Fernsehgeräte für ihre Gaststuben und Biergärten, größere Gemein-
den veranstalteten ein zentrales Public-Viewing-Event für ihre Bürger auf dem 
städtischen Marktplatz. Jeder wollte teilhaben am WM-Fieber. Der FIFA missfiel 
dieser Trend und so verabschiedete die Infront Sport & Media AG (Infront), die im 
Auftrag der FIFA für die WM 2006 die Fernsehrechte wahrnahm, frühzeitig Richt-
linien für Public-Viewing-Veranstaltungen. Infront forderte sodann für die Durch-
führung eines Public Viewings die Einholung einer Lizenz, verbunden mit weiteren 
Verpflichtungen. Wurde von den Besuchern ein Eintrittsgeld für den Zugang zum 
Public-Viewing-Event verlangt bzw. refinanzierten sich die Veranstalter durch die 
Mitwirkung von Sponsoren, wurde das Public Viewing als „kommerziell“ bzw. 
„gewerbliches“ Public-Viewing-Event eingestuft und die Veranstalter mussten ei-
nen Lizenzbetrag in Höhe von 1.000 bis 14.000 US-Dollar für die Genehmigung an 
den Fußballweltverband zahlen.9 Veranstaltungen ohne vorherige Anmeldung wur-
den von Infront sofort verboten. Ähnlich agierte auch 2008 der europäische Fuß-
ballverband UEFA im Rahmen der Europameisterschaft in Österreich und der 
Schweiz. Die Genehmigung von Public-Viewing-Veranstaltungen wurde wie be-
reits zwei Jahre zuvor von der FIFA von der Beantragung einer Lizenz abhängig 
gemacht und die Genehmigung mit weiteren Pflichten verbunden. Für großes Auf-
sehen sorgte im Jahr 2010 wiederum die FIFA, die mittlerweile die Fernsehrechte 
                                                           
7 Seit dem 04.07.2009 „Sky“. 
8 Fédération Internationale de Football Association, Sitz in Zürich (Schweiz). 
9 Gebührenübersicht für die WM 2010: 
http://de.fifa.com/mm/document/tournament/loc/01/17/13/27/4_fifacommercialpublicviewinglicencefe
e.pdf (abgerufen am 01.01.2015). 
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für die WM in Südafrika eigenständig wahrnahm, als sie der Betreiberin des „Bun-
despressestrandes“ in Berlin eine beantragte Lizenz versagte, weil es nach ihrer 
Ansicht in Berlin bereits zu viele Public-Viewing-Events gab. Als die Betreiberin 
daraufhin ankündigte, auch ohne Lizenz die Spiele der Endrunde am „Bundespres-
sestrand“ live zu zeigen, drohte die FIFA mit rechtlichen Schritten gegen ein derar-
tiges Handeln, gab später aber wieder nach und erteilte die gewünschte Genehmi-
gung.10 Ähnlich agierte der Fußballweltverband auch auf seiner Internetpräsenz, 
wonach erst das Einholen einer Lizenz für Public-Viewing-Veranstaltungen in 
Deutschland bis zum 07.05.2010 gefordert wurde, mit dem Hinweis, dass eine spä-
tere Anmeldung unzulässig sei und jegliche Veranstaltungen ohne Lizenz sofort 
verboten würden. Später teilte die FIFA aber auf selbiger Webseite mit, dass es für 
sogenannte „nicht-gewerbliche Veranstaltungen“ einer Lizenz nicht bedürfe, man 
aber die Regularien (insbesondere hinsichtlich der Einbindung von Sponsoren) an-
erkennen und einhalten müsse. Vergleichbare Lizenzbedingungen veröffentlichten  
die UEFA und FIFA auf ihren Internetseiten vor der Europameisterschaft 2012 in 
Polen und der Ukraine sowie vor der Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien. 
 
Die beiden großen Fußballverbände FIFA und UEFA stellen in ihren Public-
Viewing-Richtlinien bzw. -Lizenzbedingungen zum Teil sehr hohe Anforderungen 
und Bedingungen für die Genehmigung von Public-Viewing-Veranstaltungen. Es 
stellt sich dabei die Frage, auf welcher gesetzlichen Grundlage die beiden Verbän-
de Public Viewings verbieten bzw. vom vorherigen Erwerb einer Lizenz abhängig 
machen können. Vertiefend ist zu klären, was in diesem Kontext unter „kommerzi-
ellen“/“gewerblichen“ bzw. „nicht-kommerziellen“/“nicht-gewerblichen“ Veran-
staltungen zu verstehen ist und wie sich diese Termini in das deutsche Recht ein-
ordnen lassen. Hierbei soll insbesondere die Rolle der die Fußball-Liveübertragung 
ausstrahlenden Sendeunternehmen und ihres Rechts auf Wahrnehmbarmachung 
einer Funksendung gemäß § 87 I Nr. 3 UrhG betrachtet werden. Sollte sich im Er-
gebnis herausstellen, dass Sportveranstalter keine entsprechende Rechtsposition 
besitzen, soll abschließend das Verhalten von UEFA und FIFA unter lauterkeits-
rechtlichen Gesichtspunkten überprüft werden. 
 
 
B. Abgrenzung des Untersuchungsgegenstandes und Gang der Untersuchung 
Das Schrifttum ist übersät mit Beiträgen zu den medialen Verwertungsrechten von 
Sportveranstaltern und Sendeunternehmen. Fast ausschließlich richtet sich der Fo-
kus bisher aber auf die Erstverwertungsrechte – die Zulässigkeit der Produktion 
und Ausstrahlung von Fernsehbildern bzw. die Hörfunkberichterstattung von 
Großveranstaltungen.11 Die vorliegende Untersuchung soll dagegen die Problema-

                                                           
10 Myrre, Leiden vor der Leinwand (Der Tagesspiegel vom 10.05.2010), 
http://www.tagesspiegel.de/berlin/stadtleben/leiden-vor-der-leinwand/1820670.html (abgerufen am 
01.01.2015). 
11 Hierzu insbes.: Fikentscher, SpuRt 2002, 186-188; Helbig, Die Verwertung von Sportereignissen im 
Fernsehen (2005); Lochmann, Die Einräumung von Fernsehübertragungsrechten an Sportveranstal-
tungen (2005); Osterwalder, Übertragungsrechte an Sportveranstaltungen (2004); Siegfried, Die Fern-
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tik speziell für Public-Viewing-Veranstaltungen klären. Durch die Benutzung des 
frei empfangbaren TV-Signals handelt es sich hierbei nicht um eine Erst-, sondern 
um eine Form der Zweitverwertung12 medialer Rechte, bei genehmigter Erstver-
wertung.13 Aus diesem Grund sollen die Fragestellungen, die zuvor bei einer medi-
alen Erstverwertung von Großveranstaltungen entscheidend sind, in dieser Unter-
suchung zwar angesprochen werden, der Fokus jedoch auf die Frage gerichtet sein, 
ob die geltenden Rechtsvorschriften geeignet sind, Public-Viewing-
Veranstaltungen zu verbieten bzw. von der Zahlung einer Lizenzgebühr und der 
Einhaltung weiterer Verpflichtungen abhängig zu machen.  
 
Im Kern orientiert sich die vorliegende Untersuchung an der Übertragung sportli-
cher Veranstaltungen, insbesondere von Fußballwelt- und Fußballeuropameister-
schaften. Public-Viewing-Übertragungen erfreuen sich daneben aber auch bei ande-
ren großen Sportveranstaltungen sowie nicht-sportlichen Events großer Beliebtheit, 
so dass auch auf diese einzugehen ist, ausdrücklich dort, wo sich entscheidende 
Unterschiede zur öffentlichen Übertragung von Fußballspielen ergeben. Public 
Viewing i.S. der nachfolgenden Untersuchung bezeichnet somit die Liveübertra-
gung besonderer gesellschaftlicher Ereignisse in der Öffentlichkeit, insbesondere 
von Sportveranstaltungen, unabhängig davon, ob diese Übertragung auf Großbild-
leinwänden im Freien oder über ein Fernsehgerät in einer Bar stattfindet. Entschei-
dend sind die freie Zugänglichkeit zur Übertragung für jedermann und die Be-
schränkung auf Liveübertragungen. Public Viewings von Filmen und Serien, wie 
das immer beliebter werdende Rezipieren der Tatort-Reihe in der Öffentlichkeit, 
werden im Nachfolgenden nicht erfasst. 
 
Zunächst soll im 2. Kapitel eine urheberrechtliche Betrachtung des Themas erfol-
gen. Dabei stehen vor allem die Rechte der Veranstalter von Großveranstaltungen, 
die Rechte der Sendeunternehmen und die von den Verwertungsgesellschaften kol-
lektiv wahrgenommenen Rechte Dritter im Zentrum der Betrachtung. Ein Schwer-
punkt liegt in der Untersuchung der Reichweite des § 87 I Nr. 3 UrhG inklusive 
seiner historischen Entstehungsgeschichte. 
 
Das 3. Kapitel dient der vertieften Untersuchung des zweiten Kernthemas. Im Mit-
telpunkt der lauterkeitsrechtlichen Analyse stehen dabei vor allem das Verhältnis 
zum spezielleren Schutzrecht, dem Urheberrecht und die Frage nach dem Wettbe-
werbsverhältnis zwischen dem Veranstalter des Public Viewings und den Sendeun-
ternehmen bzw. dem Veranstalter des übertragenen Events. Die Frage nach einem 
aus dem UWG abgeleiteten unmittelbaren Leistungsschutz und dessen Reichweite 
für Großveranstalter schließt das Kapitel ab. 
 
                                                                                                                                                                                     
sehberichterstattung von Sportveranstaltungen (1990); Waldhauser, Die Fernsehrechte des Sportver-
anstalters (1999); Wertenbruch, SpuRt 2001, 185-187; jeweils m.w.Nachw. 
12 Zum Begriff des „Zweitverwertungsrecht“, vgl. Amtl. Begr., BT-Drucks. IV/270, S. 46. 
13 Zur Frage der Zweitverwertung bei zulässiger Erstverwertung siehe auch: Bullinger/Jani, ZUM 
2008, 897-904; Strauß, SpuRt 2007, 6-10. 
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Obwohl sich die vorliegende Arbeit auf die urheber- und lauterkeitsrechtlichen 
Probleme von Public-Viewing-Veranstaltungen konzentriert, soll im 4. Kapitel ein 
kurzer Abriss über Schutzmöglichkeiten außerhalb des UWG und des UrhG darge-
stellt werden. Insbesondere vertragliche Regelungsmöglichkeiten, deliktsrechtliche 
Abwehransprüche und das Hausrecht sind hier von besonderem Interesse. 
 
Die FIFA und die UEFA haben beide ihren Sitz in der Schweiz und sind der Auf-
fassung, schweizerisches Recht sei auch in Deutschland anwendbar. Das 5. Kapitel 
soll daher, durch einen kurzen Rechtsvergleich mit der Schweiz, Abweichungen 
vom deutschen Recht sowie eine alternative Form der Public-Viewing-
Lizenzierungspraxis aufzeigen.  
 
Nachdem in den vorangegangenen Kapiteln ausführlich untersucht wurde, welche 
Rechtspositionen den Sendeunternehmen und Sportveranstaltern in Deutschland 
nach dem geltendem Recht verbleiben um gegen Public-Viewing-Veranstaltungen 
vorzugehen, sollen im 6. Kapitel diese Ergebnisse mit der aktuellen Lizenzierungs-
praxis der beiden Fußballverbände UEFA und FIFA verglichen werden. Die Prü-
fung erfolgt dabei exemplarisch an dem FIFA-Reglement für Public-Viewing-
Veranstaltungen14 zur Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien und dem UEFA EURO 
2012 Public Screening Licensing Programme15 zur Europameisterschaft 2012 in 
Polen und der Ukraine. 
 
Nach der intensiven Auseinandersetzung mit dem geltenden Recht, erfolgt im Ka-
pitel 7 ein Ausblick auf nationale und europäische Reformvorhaben, die ein Public-
Viewing-Recht betreffen könnten. Neben einer Stellungnahme zu den Reformvor-
haben wird auch ein eigener Änderungsvorschlag eingebracht. 
 
Die Untersuchung schließt im Kapitel 8 mit einer Zusammenfassung der Ergebnis-
se. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
14 http://resources.fifa.com/mm/document/tournament/loc/02/08/63/33/fifaregulationsforpublicviewing 
events_fwc2014_international_de_german.pdf (abgerufen am 01.01.2015). 
15 http://de.uefa.com/uefaeuro/news/newsid=1649979.html (abgerufen am 01.01.2015).  
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